
 

Krankenfahrten liegend und im Tragestuhl ktw@arbo.de Montags bis Sonntags 

Alle Krankenkassen 0 25 95 / 972 333 von 07:00 bis 23:00 Uhr 

RBO
Ambulanzdienst Olfen

Wann bestelle ich welches Transportmittel ? 
 

 Rettungsdienst Qualifizierter 
Krankentransport 

Sitzende/liegende 
Krankenfahrt 

Taxi / PKW 

Rufnummer 112 112 0 25 95 / 972 333  

Einweisungen Plötzlich aufgetretene 
akute Beschwerden. 
Zum Beispiel: 
- Brustschmerzen 
- Luftnot 
- Bewusstseinsstörungen
- Schwere Verletzungen 

Betreuung durch Ret-
tungsfachpersonal oder 
besondere Einrichtung 
(z.B. Sauerstoff, Schie-
nenmaterial bei Verletzun-
gen etc.) des Krankenwa-
gens ist während des 
Transportes erforderlich. 

Eine medizinische Betreu-
ung ist während der Fahrt 
nicht erforderlich. 
Der Patient ist aufgrund 
einer (chronischen) Erkran-
kung nicht oder nur stark 
eingeschränkt gehfähig und 
Bedarf eines Tragestuhls 
oder muss liegend beför-
dert werden. 
Zum Beispiel: 
- Pflegestufe 2 oder 3 
- Dauerhafte Mobilitätsein-

schränkung (z.B. Merk-
zeichen „aG“) 

Der Fahrgast ist gehfä-
hig und Bedarf keiner 
weiteren Betreuung 
(z.B. auch keine Hilfe 
beim Treppensteigen). 

Sonstige Fahrten 
(z.B. ambulante Fahr-
ten1, Krankenhausent-
lassungsfahrten) 

Entfällt Nur ambulante Fahrten 
mit medizinischer Betreu-
ung oder besonderer Ein-
richtung. 

Siehe oben Siehe oben 

1) Hinweis: Ambulante Fahrten müssen vor Fahrtantritt  durch den zuständigen Kostenträger genehmigt werden. 


